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RS OGH 1977/9/13 4Ob62/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1977

Norm

ABGB §861

ABGB §863 G4

ABGB §1158 I

ABGB §1162 IV

Rechtssatz

Aus einem bloßen Einverständnis des Arbeitnehmers mit der einseitigen Rechtsgestaltungserklärung des Arbeitgebers

auf Kündigung läßt sich nicht ein darüber hinausgehender Wille entnehmen, auch seinerseits an der Au:ösung des

Dienstvertrages mitzuwirken.
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